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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.07.2001 

Geschäftszahl 

2001/13/0063 

Rechtssatz 

Nicht zu teilen ist die Auffassung, ein Beteiligungsverhältnis des Geschäftsführers im Ausmaß von 100 % allein 
stehe der Beurteilung des Vorliegens "sonst aller Merkmale eines Dienstverhältnisses (§ 47 Abs. 2)" entgegen. 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 

2001/13/0079 E 28. November 2001 


